
Bilanz-Offenlegung 
Mit Einführung eines zentralen Unternehmensregisters (www.unternehmensregister.de) müssen Kapital‐
gesellschaften mit nicht mindestens einer natürlichen Person als Vollhafter ihre Jahresabschlüsse offenle‐

gen. Von der Offenlegungspflicht betroffen sind alle Kapitalgesellschaften, insbesondere die GmbH oder
die Personengesellschaft in Form der GmbH & Co KG. Die Offenlegung hat unverzüglich nach Vorlage des
Jahresabschlusses an die Gesellschafter, jedoch spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des
betreffenden Geschäftsjahres zu erfolgen.

Die mit dem Jahresabschluss zu
veröffentlichenden Daten und Angaben
Ins Unternehmensregister einzustellen sind

die Bilanz,

die Gewinn- und Verlustrechnung und
der Anhang.

Kleinstkapitalgesellschaften müssen lediglich die Bilanz (unter Umständen mit besonderen Angaben
unter der Bilanz) und kleine GmbHs (siehe unten Größenklassen) lediglich die Bilanz und den Anhang ver‐
öffentlichen (in komprimierter Form). Kleinstkapitalgesellschaften erfüllen ihre Offenlegungspflichten
auch dadurch, dass sie ihre Bilanz anstatt zur Offenlegung für eine Hinterlegung beim Betreiber des Bun‐

desanzeigers einreichen und einen Hinterlegungsauftrag erteilen (§ 326 Abs. 2 HGB). Einsicht nur gegen
Entgelt möglich.

https://www.stb-huelben.de/
https://www.stb-huelben.de/
https://www.stb-huelben.de/
https://www.stb-huelben.de/
https://www.unternehmensregister.de/ureg/


Welche Informationen aus dem
Unternehmensregister gewonnen
werden können
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Konkurrenzunternehmen, als auch fremde Dritte können
aus den zu veröffentlichenden Angaben entnehmen:

Höhere Gewinne, größere Verluste, Verlustvorträge bzw. die Ergebnisschwankungen

Investitionen
Bestandsveränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung (Vorräte, halbfertige Erzeugnisse, Fertiger‐

zeugnisse, Produktion auf Halde)
Probleme im Unternehmen, die im Anhang anzugeben sind, u. a. Kurzarbeit usw.)
Informationen über die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und deren Wechsel

Anlagespiegel/Restbuchwerte: Aus diesen Angaben lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand der
Betriebs- und Geschäftsausstattung schließen.

Tendenzen über die allgemeine Geschäftsentwicklung

Größenabhängige Erleichterungen und
mögliche Komprimierungs- und
Verdichtungsmöglichkeiten nutzen

Bilanz

Sofern die Veröffentlichungspflicht durch Eingliederung einer persönlich haftenden natürlichen Person,
bzw. durch Wahl der entsprechenden Unternehmensform nicht umgangen werden kann, sollten alle
gesetzlichen Möglichkeiten der Bilanzverdichtung, bzw. Komprimierung der veröffentlichungspflichtigen
Informationen, genutzt werden. Kleine Kapitalgesellschaften brauchen beispielsweise die in der gesetzli‐
chen Bilanzgliederung nach dem Handelsgesetzbuch (§ 266 HGB) mit arabischen Ziffern gekennzeichnete
Untergliederungspunkte nicht ausweisen. Stattdessen ist nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in die nur
die mit römischen Zahlen bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufge‐

nommen werden müssen (§ 266 Abs. 1 Satz 3 HGB).

Beispiel für das Umlaufvermögen

Umlaufvermögen unkomprimiert

Vorräte:1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe1.



Umlaufvermögen komprimiert

Bilanz nach dem
Gewinnverwendungsbeschluss
aufstellen
Nach § 268 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches darf die Bilanz auch unter Berücksichtigung der vollständi‐
gen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden. In diesem Fall tritt an die Stel‐
le der Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag” und „Gewinnvortrag/Verlustvortrag” der Posten
„Bilanzgewinn/Bilanzverlust”.

Aus dem Posten Bilanzgewinn/Bilanzverlust sind Zu- und Abrechnungen zum/vom Jahresüberschuss, wie
Rücklagenzuführungen oder Vorabausschüttungen, für Dritte nicht ersichtlich. Damit können Dritte keine
Informationen über den echten Gewinn erlangen. Diese Möglichkeit steht allen offenlegungspflichtigen
Gesellschaften offen.

Anhang
Im Anhang müssen nur solche Angaben gemacht werden, ohne diese der Jahresabschluss ansonsten
unverständlich wäre. Nicht angegeben werden muss.

wer Gesellschafter ist
welche Banken was finanzieren
welche Geschäftsführerbezüge an welche Geschäftsführer gezahlt wurden oder

wie das Jahresergebnis verwendet wird.

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen2.

fertige Erzeugnisse und Waren3.
geleistete Anzahlungen4.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:2.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen2.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht3.
sonstige Vermögensgegenstände4.

Wertpapiere:3.
Anteile an verbundenen Unternehmen1.
sonstige Wertpapiere2.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks4.

Vorräte1.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.

Wertpapiere3.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks4.



Anwendungsregelungen, Größenklassen

Im Einzelnen gelten folgende Größenklassen

Kleinstkapitalgesellschaften § 267a HGB (eingefügt durch MicroBilG): Als Kleinstkapitalgesellschaften
gelten kleine Kapitalgesellschaften, die mindestens zwei der drei nachstehenden Schwellenwerte nicht
überschreiten:

Bilanzsumme bis zu € 350.000,00

Umsatzerlöse: bis zu € 700.000,00
Anzahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt: maximal zehn

Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch): Als solche gelten Kapitalgesellschaf‐
ten, die mindestens zwei der drei Merkmale nicht überschreiten: 

Bilanzsumme von bis zu € 6 Mio. (nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags)

Umsatz von bis zu € 12 Mio. sowie bis zu 50 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt
Mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2 Handelsgesetzbuch): Als solche gelten Kapitalgesell‐

schaften, die mindestens zwei der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Merkmale überschreiten
und jeweils mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschreiten:

Umsatz von bis zu € 40 Mio.

Bilanzsumme von bis zu € 20 Mio.

Bis zu 250 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt
Große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 Handelsgesetzbuch): Als große Kapitalgesellschaften gelten
solche, die mindestens zwei der für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Kriterien überschreiten.

Stand: 1. Januar 2025

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtig‐

keit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unse‐

rer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach
auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Gra‐

fik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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